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•

FLECKEN BOVENDEN Bovenden, 26.02.2025

Amt für Bauen und Verkehr

BEKANNTMACHUNG

Der Gemeinderat des Flecken Bovenden hat in seiner Sitzung am 07.02.2025 den Bebauungsplan

Bovenden Nr. 050 „Gehrenbreite / Steinbreite" gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
sowie der §§ 10 und 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als Satzung

beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Die Niedersächsische Landgesellschaft mbH (NLG) beabsichtigt in Abstimmung mit dem Flecken

Bovenden am nördlichen Ortsrand von Bovenden ein Wohngebiet zu entwickeln. Auf der Fläche

nördlich der Görlitzer Straße sollen Bauplätze für Doppelhäuser, Häusergruppen und

Mehrfamilienhäuser entstehen.

Demzufolge wurde das Plangebiet in Bovenden für die Entwicklung eines Wohngebietes

bauleitplanerisch aufbereitet und die entsprechenden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die Fläche liegt im planungsrechtlichen Außenbereich. Der Flächennutzungsplan stellt derzeit

.
bereits eine Wohnbaufläche dar.

•

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde im Regelverfahren nach § 10 BauGB durchgeführt.

•

•
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Der Bebauungsplan Bovenden — Nr. 050 „Gehrenbreite / Steinbreite", liegt einschließlich der

Begründung und Umweltbericht vom Tage der Bekanntmachung während der Dienststunden im
Rathaus des Flecken Bovenden (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 08.00
Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstagvon 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr), Rathausplatz 1, 37120 Bovenden,
Amt für Bauen und Verkehr, Zimmer 2.07, aus und kann von allen Interessierten eingesehen
werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan und seine

Begründung werden auch im Internetauftritt des Flecken Bovenden unter www.bovenden.de

veröffentlicht.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB weise ich darauf hin, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 -.3 BauGB bezeichneten Verfahrens und Formvorschriften und eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2, 2a BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der
Aufstellung des Bebauungsplanes unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber dem Flecken Bovenden geltend gemacht
worden ist.

Ebenso sipd nach § 215 Abs. 1 BauGB Mängel in der Abwägung (§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB)
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber
der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften oder den Mengel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung
durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die
Fälligkeit und das Erlöschen der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

Der Bürgermeister

gez. Unterschrift

Brandes
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung

der Haushaltssatzung der Gemeinde Hattorf am Harz

für das Haushaltsjahr 2025

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der

Rat der Gemeinde Hattorf am Harz in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2025

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.446.100,00 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.451.100,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 356.000,00 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 10.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.389.000,00 C

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.093.400,00 C

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 704.000,00 €

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 733.500,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.900,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht

veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Hattorf am Harz, den 17.12.2024

gez.
Daniel Kaiser

Gemeindedirektor
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II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für die Gemeinde Hattorf am Harz für das Haushaltsjahr 2025

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die Haushaltssatzung der Gemeinde Hattorf am Harz für das Haushaltsjahr 2025 wurde seitens

der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen. Genehmigungspflichte Teile sind nicht enthalten.

2.3 Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit

vom 10.03.2025 bis 18.03.2025

im Rathaus der Samtgemeinde Hattorf am Harz, Otto-Escher-Straße 12, 37197 Hattorf am Harz,

zu folgenden Öffnungszeiten:

Wochentag Vormittags Nachmittags

Montag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr geschlossen
Dienstag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Mittwoch 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr geschlossen
Donnerstag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Freitag 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr geschlossen

zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hattorf am Harz, den 04.03.2025

gez.

Kaiser

Gemeindedirektor
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Gemeinde Krebeck
Der Bürgermeister

Satzung

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der

Gemeinde Krebeck

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Neubekannt-

machung vom 03.11.2017 (BGB1. I S. 3634), zuletzt geändert durch das

Gesetz vom 20.12.2023 (BGB1. I Nr. 394)) in Verbindung mit § 10 der Nds.

Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVB1. S. 576) zuletzt

geändert Gesetzes vom 08.02.2024 (Nds. GVB1. 2024 Nr.9) hat der Rat der

Gemeinde Krebeck in seiner Sitzung vom 04.12.2024 folgende Erschlie-

ßungsbeitragssatzung beschlossen:

§ 1

Erhebung des Erschließungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschlie-

ßungsanlagen erhebt die Gemeinde Krebeck entsprechend den Vorschrif-

ten des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge nach Maßgabe dieser Sat-

zung.

§ 2

Art der Erschließungsanlagen

Erschließungsanlagen sind

1. die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtli-

chen Vorschriften gewerblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öf-

fentlichen Straßen, Wege und Plätze;
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2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraft-

fahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Bauge-

biete (z.B. Fußwege, Wohnwege);

3. die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen;

4. öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit

Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Ab-

sätzen 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-

dig sind;

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie

nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind.

§ 3

Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für

1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in

Baugebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zuläs-

sigen Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von

24 m,

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m,

wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind;

2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Bau-

gebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen

Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,
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b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite

von18 m,

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind;

3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbegebiet und im

Industriegebiet (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer

Breite von 24 m, wenn sie beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig

zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind;

4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis

zu einer Breite von 5 m;

5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von

21 m;

6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne

von Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 gehören, bis zu einer Breite von 5 m und

Grünanlagen bei Anlagen nach Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m;

7. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in

Nr. 1 bis 5 genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-

dig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflächen der durch

sie erschlossenen Grundstücke;

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch eine ergänzende

Satzung im Einzelfall geregelt.

(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr und

Standspuren, Rad und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen,

nicht dagegen eventuelle Parkflächen und Grünanlagen.

(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen.
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(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden

ermittelt, indem die Fläche der gesamten Erschließungsanlagen durch die

Länge der Anlagenachse geteilt wird.

(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungs-

anlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen

und Stützmauern sowie die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bundes

, Landes und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien Stre-

cken.

(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Abs. 1 un-

terschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfä-

hig.

(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs.

1 bestimmten Breiten für den Bereich des Wendehammers von

50 v.H., mindestens aber um 8 m.

§ 4

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsne-

benkosten) der für die Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen;

dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Ver-

mögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung,

3. für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des

Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhö-

hungen oder Vertiefungen,

4. für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine,
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5. für die Radfahrwege mit Schutzstreifen,

6. für die Gehwege,

7. für die Beleuchtungseinrichtungen,

8. für die Entwässerung der Erschließungsanlagen,

9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz und Stützmauern,

10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,

11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanla-

gen,

12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen,

13. für die Herrichtung der Grünanlagen,

14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Um-

welteinwirkungen i. S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes,

15. der Fremdfinanzierung,

16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige

Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen

sind;

17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,
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18. Verwaltungskosten der Gemeinde, die ausschließlich der Maßnahme

zuzurechnen sind und von Mitarbeitern der Gemeinde erbrachte Werk-

und Dienstleistungen für beitragsfähige Maßnahmen.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand umfasst auch diejenigen Kosten,

die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Bundes-

fernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie

gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter hergestellt werden.

(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen ge-

hört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung i.S. des

§ 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Abs. 1 Satz 1 BauGB auch der Wert nach

§ 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kos-

ten ermittelt.

§ 5

Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschlie-

ßungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage er-

mittelt werden. Für mehrere Erschließungsanlagen, die zur Erschließung

von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand

insgesamt ermittelt werden.

§ 6

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Ge-

meinde 10 v.H..

§ 7

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes
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(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils

der Gemeinde (§ 6) auf die durch die einzelne Erschließungsanlage, durch

bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder im Falle der zusam-

mengefassten Aufwandsermittlung durch die eine Erschließungseinheit

bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke (berücksich-

tigungspflichtige Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf

diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese

Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche

mit den nach § 8 maßgeblichen Nutzungsfaktoren ergeben.

(2) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es bau-

lich oder gewerblich nutzbar ist;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hin-

ausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese

darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausrei-

chen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB

besteht und die nicht unter Nr. 6 fallen,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten

Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)

und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche des

Grundstücks zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, die

in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;
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5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit, b) ergebenden Grenzen hinaus

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschlie-

ßungsanlage und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand

verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung

entspricht;

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise

(z.B. Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten)

nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks.

§ 8

Nutzungsfaktoren

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grund-

stücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der

Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen

Vorschriften Vollgeschosse sind. Sakralbauten werden stets als einge-

schossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonder-

heiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung,

so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je voll-

endete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grund-

stücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Voll-

geschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je

weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 7 Abs. 2 be-

stimmten Flächen bei Grundstücken,
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1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes lie-

gen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe

der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie-

und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und

in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige

Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei

Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die

Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl fest-

gesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl,

wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruch-

zahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage er-

richtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungs-

ebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung fest-

gesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung fest-

gesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse

noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl be-

stimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte

und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert

nach lit, a c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit, a) bzw. lit. d) g)

oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr.

1 lit, b) bzw. lit, c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl

der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Be-

bauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit. c);
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3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise inner-

halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr.

3 bis Nr. 5), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend

vorhandenen Vollgeschosse.

(4) Das sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor

wird vervielfacht mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes

(§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes

(§ 6 BauNVO), Urbanen Gebiet ( § 6a BauNVO) oder Sondergebietes i.S.

von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung inner-

halb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder über-

wiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B.

Verwaltungs-, Schul-, Post und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Be-

rufe) genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes

(§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9

BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 11 BauNVO liegt.

3. Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gelten nicht für die

Abrechnung von selbständigen Grünanlagen.

(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grund-

stücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer

Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang

bebauten Ortsteils so genutzt werden, beträgt 0,5.
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§ 9

Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i.S.

von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschlie-

ßungsanlage beitragspflichtig.

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

nur für Wohnzwecke bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungs-

plangebieten nur für Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V.

mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berücksichti-

gende Nutzfläche bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur

zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grund-

stücksfläche des berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 900

qm, so beschränkt sich diese Regelung auf die Teilfläche von 900 qm

Grundstücksfläche.

(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn

1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwenden ist;

2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage i.S. von

§ 127 Abs. 2 BauGB nach geltendem Recht nicht erhoben worden sind

und auch künftig nicht erhoben werden.

(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder

durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so

wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach

§ 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei der Abrechnung jedes
Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.
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§ 10

Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbei-

trag erhoben werden für

1. den Erwerb der Erschließungsflächen,

2. die Freilegung der Erschließungsflächen,

3. die Herstellung der Fahrbahn,

4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,

5. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen,

6. die Herstellung kombinierter Rad und Gehwege oder

eines von ihnen,

7. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen,

8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,

9. die Herstellung der Parkflächen,

10. die Herstellung der Grünanlagen.

§ 11

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen

(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen

(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 3 BauGB) sind endgültig hergestellt,

wenn
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1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen

sind,

2. die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist,

3. die Beleuchtungs und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind,

4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage gemäß dem

Bauprogramm hergestellt sind.

(2) Dabei sind hergestellt

1. Fahrbahn, Geh und Radwege (einzeln oder kombiniert) sowie Mischflä-

chen (Kombination aus Fahrbahn und Gehweg ohne Abgrenzung unter-

einander), wenn sie einen tragfähigen Unterbau und eine Decke aus

Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitli-

cher Bauweise aufweisen,

2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten,

Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitli-

cher Bauweise erhalten haben,

3. die Entwässerungsanlagen, wenn Straßenrinnen, Straßeneinläufe oder

die sonst zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen

Einrichtungen betriebsfertig hergestellt sind,

4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und

den örtlichen Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskör-

pern hergestellt ist.

(3) Park und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbin-

dung zum öffentlichen Straßennetz haben, die Gemeinde Eigentümerin ih-

rer Flächen ist und
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1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten Herstellungs-

merkmale aufweisen,

2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.

(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstel-

lungsmerkmale einer Erschließungsanlage abweichend von Abs. 1 bis Abs.

3 festgelegt werden.

§ 12

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschlie-

ßungsanlage (§ 133 Abs. 2 BauGB).

(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Ab-

schluss der Maßnahme, deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt wer-

den soll, und der Anordnung der Kostenspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Erschließungsan-

lage entsteht die Beitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Ab-

schnittsmaßnahme und der Anordnung der Abschnittsbildung.

§ 13

Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5 wer-

den durch eine ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt.
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§ 14

Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in

vollem Umfang entstanden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen auf

den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen

Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grund-

stück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsan-

lagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Erschlie-

ßungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.

(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen,

auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 15

Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die

Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstel-

lung der Erschließungsanlage entstehende Erschließungsaufwand anhand

der Kosten für vergleichbare Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach

Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die durch die Erschließungsanlage erschlosse-

nen Grundstücke zu verteilen.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig

abgegolten.
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§ 16

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 01.10.1988 zuletzt geän-

dert durch die Satzung vom 04.11.2015 außer Kraft.

Krebeck, den 04.03.2025

Bürgermeister Gemeindedirektor

Diese Veröffentlichung ersetzt die Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 07 vom

13.02.2025.
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Gemeinde Krebeck
Der Bürgermeister

Satzung

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für

straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Krebeck

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVB1. S. 576) zuletzt geändert

durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVB1. 2024 Nr. 9) und des § 6 des

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung

vom 20.04.2017 (Nds. GVB1. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom

22.02.2022 (Nds. GVB1. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Krebeck in

seiner Sitzung vom 04.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Beitragsfähige Maßnahmen

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Krebeck sofern

Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden

können nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstücks-

eigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffent-

lichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen

oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohn-

wege und die anderen Straßen im Außenbereich, die die Gemeinde für

den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).
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(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die ein-

zelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abwei-

chend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung)

oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Ab-

schnittsbildung) gesondert ermitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das

Bauprogramm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde

formlos festgelegt.

§ 2

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsne-

benkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder

Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötigten Grundflächen;

dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem

Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung der Fläche;

3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen

und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des

Straßenniveaus;

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von

a) Randsteinen und Schrammborden,

b) Rad und Gehwegen,

c) Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen,

d) niveaugleichen Mischflächen,
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e) Beleuchtungseinrichtungen,

f) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässe-

rung der öffentlichen Einrichtungen,

g) Böschungen, Schutz und Stützmauern,

h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen)

und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrich-

tungen sind;

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von

Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung

von Nr. 3;

6. der Fremdfinanzierung;

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige

Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen

sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,

9. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1

zu erbringenden Werk und Dienstleistungen.

§ 3

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermit-

telt.

(2) Der Aufwand für

1. Böschungen, Schutz und Stützmauern,

2. Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen,
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3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen

Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergeben-

den Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die

Beitragspflichtigen und die Gemeinde, soweit sie Eigentümerin oder Erb-

bauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung

durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitrags-

fähigen Aufwand beträgt:

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs-

beruhigten Wohnstraßen 25 v.H.,

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner-

örtlichen Verkehr

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-

und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und

Bushaltestellen 60 v.H.,

b) für kombinierte Rad und Gehwege 50 v.H.,

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der

öffentlichen Einrichtung 60 v.H.,
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d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur Straßenentwässerung 50 v.H.,

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen 30 v.H.,

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v.H.,

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Durchgangsverkehr dienen,

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-

und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und

Bushaltestellen 70 v.H.,

b) für kombinierte Rad und Gehwege 60 v.H.,

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der

öffentlichen Einrichtung 50 v.H.,

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur Straßenentwässerung 60 v.H.,

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen 40 v.H.,

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG,

a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 25 v.H.,

b) die dem Anliegerverkehr und dem sonstigen Verkehr 60 v.H.,

dienen

c) die überwiegend dem sonstigen Verkehr dienen 70 v.H.

5. bei Fußgängerzonen 50 v.H. .

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes be-

stimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwen-

den.
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(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitrags-

pflichten durch eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2

abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung

sprechen.

§ 5

Verteilung des umlagefähigen

Ausbauaufwands

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von

denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffent-

lichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (be-

rücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes

auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für

diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grund-

stücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor

ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grund-

stücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichti-

gungspflichtiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind,

richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen

Flächen einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jen-

seits einer Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach

§ 34 Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungslinie richtet sich die

Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen

Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hin-

ausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;
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3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinaus-

reichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4

BauGB besteht,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten

Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)

und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwi-

schen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem

gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit, b) ergebenden Grenzen

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der

öffentlichen Einrichtung und einer Linie hierzu, die in dem gleichmä-

ßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-

werblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise

nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauer-

kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden,

oder

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in ande-

rer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung),

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grund-stücks

zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.
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§ 6

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen

Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die

Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen

werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Be-

steht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein

Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder

industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in

anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m

Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich

je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3

bestimmten Flächen bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes lie-

gen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Voll-

geschosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die

Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, In-

dustrie und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO, die

durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte

höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 ab-

gerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerun-

det wird;
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c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch

die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl

festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-

zahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer

Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage er-

richtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nut-

zungsebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung

festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;

1) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung

festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse

noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl be-

stimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte

und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert

nach lit. a) c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit, a) bzw.

lit. d) g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassen-

zahl nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich

vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich

vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit.

b) bzw. lit. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise in-

nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3

Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwie-

gend vorhandenen Vollgeschosse.
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(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor

wird vervielfacht mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebie-

tes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischge-

bietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 10 BauNVO oder

ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungs-

plangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der

gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-,

Post und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes

(§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9

BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§ 7

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grund-

stücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise

nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauer-

kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden 0,5,

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar

sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn
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a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren

Wasserflächen 0,0167,

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder

Gartenland 0,0333,

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.) 1,0,

was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von

ihnen Windkraft oder selbständige Photovoltaikan-

lagen befinden,

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung

vergleichbaren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe,

Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten,

Campingplätze ohne Bebauung) 0,5,

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der

landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan-

lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B.

Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche,

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der

Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl

0,2 ergibt, 1,0

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebau-

ung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch

aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch

die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, b),

e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof-

stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden,
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für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der

Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage

geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5

für die Restfläche gilt lit, a),

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine

Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund-

fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-

flächenzahl 0,2 ergibt, 1,5

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, a),

g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer

Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von

der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks oder

Gewerbebetrieben dienen, 1,5,

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten 1,0

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

cc) ohne Bebauung 1,0

für die Restfläche gilt lit. a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

§ 8

Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbau-bei-

trag selbständig erhoben werden für

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung,
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2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme,

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Fahrbahn,

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Radwege oder eines von ihnen,

5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Gehwege oder eines von ihnen,

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombi-

nierter Rad und Gehwege oder eines von ihnen,

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung,

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Be-

leuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung,

9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Parkflächen,

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des

Straßenbegleitgrüns.

§ 9

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maß-

nahme.



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  06.03.2025 Nr. 10 Seite 297

14

(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der

Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch

der Aufwandsspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die

Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens

jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss.

(4) Die in Abs. 1 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn

die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestell-

ten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist.

§ 10

Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistun-

gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-

gonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitrags-

schuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-

pflichtig ist.

§ 11

Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem

Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-

tigte beitragspflichtig.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs-

und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs und Teileigentümer nur

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
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(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen

eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3

Halbsatz 2 auf dem Wohnungs oder Teileigentum.

§ 12

Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch

schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 13

Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen wer-

den einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 14

Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann

die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaßnahme i.S.

von § 1 entstehende Ausbauaufwands anhand von bereits vorliegenden

Unternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungser-

gebnis sowie den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei ver-

gleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe

der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung

besteht.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig

abgegolten.
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§ 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig

tritt die Straßenausbaubeitragssatzung vom 04.03.2004, zuletzt geändert

durch die Satzung vom 06.11.2015 außer Kraft.

Krebeck, den 04.03.2025

Bürgermeister Gemeindedirektor

Diese Veröffentlichung ersetzt die Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 07 vom

13.02.2025.
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Landkreis Göttingen Göttingen, den 03.03.2025

Der Landrat

Untere Wasserbehörde

70.21/71052-2023

Bekanntmachung

über den Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren zur Wiederherstellung des

„Ührder Teichs", Hochwasserschutz Dorste

Die Stadt Osterode am Harz, Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz, hat die Planfeststellung für

die Wiederherstellung des „Ührder Teichs" mit Rückhaltefunktion im Einzugsgebiet des „Dorster Müh-

lenbaches" oberhalb der Ortschaft Dorste nach §§ 68 if. WHG1 i.V.m. §§ 5 if. UVPG2 sowie

§§ 72 bis 78 VwVfG3beantragt.

Der Termin für die Erörterung der rechtzeitig gegen das Vorhaben erhobenen Einwendungen, der

rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie der

Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben wird auf

Donnerstag, den 20.03.2025, 14:00 Uhr,

im Versammlungsraum des Feuerwehrhauses Dorste,

Hinter der Kirche 6, 37520 Osterode am Harz,

anberaumt.

Die Teilnahme am Erörterungstermin ist jeder oder jedem, deren oder dessen Belange durch das Vor-

haben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch eine Bevollmächtigte oder einen Bevollmäch-

tigten ist möglich. Diese oder dieser muss ihre oder seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche

Vollmacht nachweisen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben einer oder eines Beteiligten/ Betroffenen auch ohne

sie oder ihn verhandelt und entschieden werden kann, verspätete Einwendungen bei der Erörterung

und Entscheidung unberücksichtigt bleiben können und das Anhörungsverfahren mit Ablauf der Ver-

handlung beendet ist.

Kosten, die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch die Vertreterbestellung entstehen,

können nicht erstattet werden.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist beschränkt auf diejenigen, die sich geäu-
ßert haben, sowie Betroffene.

Diese Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der Stadt Osterode am Harz, www.oste-

rode.de unter der Rubrik „Rathaus" > „Bekanntmachungen" sowie der Internetseite des Landkreises

Göttingen, www.landkreisgoettingen.de, unter der Rubrik „Themen & Leistungen" > „Umwelt &Tiere"

> „Aktuelles aus dem Bereich Umwelt & Tiere" verfügbar.

Im Auftrage

gez.

Schütte

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHO) vom 31.07.2009 (BG131 I 5. 2585) in der zurzeit gültigen Fassung.

2 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung(UVPG) vom 24.02.2010 (BG131.19. 94) in der zurzeit gültigen Fassung.

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23.01.2003 (BG81. I S. 102) in der zurzeit gültigen Fassung.
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Gemeinde Scheden
Der Bürgermeister

Gemeinde Scheden • Schulstraße 2 • 37127 Scheden

Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Auslegung des Entwurfs
Bebauungsplan „Solarpark Meensen" der Gemeinde Scheden, Gemarkung
Meensen gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Bekanntmachung der Konkretisierung des Aufstellungsbeschlusses gem.
§ 2 Abs. 1 BauGB
Bekanntmachung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs.
2 BauGB

Der Gemeinderat der Gemeinde Scheden hat am 11.04.2024 in öffentlicher Sitzung
aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB für den in der Planzeichnung dargestellten Bereich

die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Meensen" beschlossen. Ebenfalls
wurde der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. §
4 Abs. 1 BauGB gefasst.
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie
der frühzeitigen Beteiligung erfolgte über die üblichen Aushangkästen der Gemeinde
sowie das Amtsblatt.
Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum

Bebauungsplanvorentwurf im Zeitraum vom 14.06.2024 bis einschließlich 15.07.2024
Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung der Gemeinde zu informieren sowie

sich hierzu zu äußern.
Nach Sichtung der eingegangenen Äußerungen und Änderung/Anpassung des
Planentwurfes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.02.2025 den

Aufstellungsbeschluss konkretisiert und beschlossen, die förmliche Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden gem. § 4

Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Der Öffentlichkeit wird im Rahmen einer öffentlichen Auslegung des

Bebauungsplanentwurfes (einschließlich der textlichen Festsetzungen, Begründung
und aller vorliegenden Gutachten und Informationen) im Zeitraum vom

28.02.2025 bis einschließlich 31.03.2025
Gelegenheit gegeben, sich über der Planung der Gemeinde zu informieren sowie
sich hierzu zu äußern. Stellungnahmen sollen nach Möglichkeit elektronisch
übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch per Post oder zur Niederschrift im

Gemeindehaus abgegeben werden.

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung des Plangebiets zur

Entwicklung eines Solarparks. Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der

Gemarkung Meensen, ca. 1 km östlich des Siedlungskörpers Meensen. Der

Geltungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 19 ha.

Die drei Teilflächen (TF) des Plangebiets umfassen folgende Flurstücke:
TF 1: auf der Flur 3 die Flurstücke 27 vollständig, 26 teilweise

Bankkonten:
VR-Bank in Südniedersachsen
IBAN DE14 2606 2433 0000 0444 40
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TF 2: auf der Flur 3 die Flurstücke 29/4, 30/3 jeweils vollständig sowie 29/1, 34,

35, 79/29, 80/29 jeweils teilweise
TF 3: auf der Flur 3 die Flurstücke 32/2, 33/3, 33/4, 33/5, 36/2, 61 jeweils
vollständig, 36/1, 37/1, 53 jeweils teilweise

und auf der Flur 6 die Flurstücke 1/8, 4/6, 4/10, 168/1 jeweils vollständig sowie

1/5, 4/15 jeweils teilweise.

Der Geltungsbereich wird von folgenden Flurstücken begrenzt:

Angrenzend auf der Flur 3 befinden sich folgende Flurstüäke in der Gemarkung

Meensen:

Norden: Flurstück Ni. 45/2

Osten: Flurstück Nm. 30/2, 31/3, 31/4, 32/1, 33/2, 59/1, 59/3, 59/4

(Wirtschaftsweg)
Westen: Flurstück Nm. 26, 29/1, 34, 35, 36/1, 37/1, 37/2, 37/2, 53

(Wirtschaftsweg), 62, 79/29, 80/29

Angrenzend auf der Flur 6 befinden sich zudem folgende Flurstücke in der

Gemarkung Meensen:

Süden: Flurstück Nrn. 1/5, 1/7, 4/5, 4/8, 4/13, 4/14, 4/15

Zwischen TF 1 und TF 2 befindet sich auf der Flur 3 das Flurstück 56/5

(Wirtschaftsweg).
Zwischen TF 2 und TF 3 befinden sich auf der Flur 3 die Flurstücke 29/3

(Wirtschaftsweg), 30/1 (Wirtschaftsweg) und 52/3 (Wirtschaftsweg).
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Die Unterlagen werden in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Scheden,

Schulstraße 2, 37127 Scheden, zur Einsicht für alle Personen während der

Dienststunden öffentlich bereitgelegt.

Zusätzlich ist der Vorentwurf über das Planungsbüro Enviro-Plan GmbH über den

Link
https://dudo3.sharepoint.coma/s/externeFreidabe/EsvZ2CH udp9Drodjr1LH N2kBzp

TRLyuhurX2uS3rc05zwo?e=WwEeWm
abrufbar.
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden parallel
zur Öffentlichkeit beteiligt.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Planungsbüro (Enviro-Plan GmbH) mit der

Durchführung des Verfahrens gem. § 4b BauGB beauftragt worden ist.

Folgende Unterlagen und umweltbezogenen Informationen bzw.

Planungen, Gutachten und Vermerke liegen vor und werden öffentlich

ausgelegt:
• Diese öffentliche Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 BauGB

• Planzeichnung des Bebauungsplans

• Textteil des Bebauungsplans

• Begründung des Bebauungsplans

• Alternativenprüfung als Teil der Begründung des Bebauungsplans

• Umweltbericht (Büro Enviro-Plan, Februar 2025) — als Teil der

. Begründung des Bebauungsplans

• Anlagen zum Umweltbericht — Gutachten der faunistischen

Untersuchungen (Büro Strix, Dezember 2024), Standortvisualisierung

(Februar 2025), Avifaunistisches Konzept (November 2024),
Brotoptypenkarten Bestand und Planung (Januar 2025)

Der Umweltbericht enthält Informationen zu folgenden Themen:

Schutzgebiete/-objekte, Fläche, Boden, Wasser, Luft/Klima, Tiere, Pflanzen,

biologische Vielfalt, Landschaft/Erholung, Mensch und seine Gesundheit, Kultur-

und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den einzelnen

Schutzgütern, besonderer Artenschutz.

Des Weiteren sind im Umweltbericht folgende Informationen enthalten:
• Darlegung der Bestandssituation

• Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft

• Darlegung der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung

der Planung

• Darlegung und Bewertung von erwarteten Auswirkungen der Planung auf

die Umweltgüter

• Darlegung von Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich der

Beeinträchtigungen

• Eingriffs / Ausgleichsbilanzierung

• Darlegung geprüfter Alternativen

• Zusammengefasste Darstellung der Umweltauswirkungen
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Folgende Stellungnahmen mit umweltbezogenen Informationen der

Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange liegen vor:

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Göttingen, 05.07.2024 (zur
Blendwirkung auf Wohnbebauung)

Wasserverband Peine, 15.07.2024 (zu den angrenzenden
Abwasserfernleitungen, zum Wasserschutzgebiet „Tiefenbrunn" und

Trinkwasserschutzgewinnungsgebiet „Atzenhausen")

Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 02.07.2024 (zum
Flächenzuschnitt, Zustimmung der Flächeneigentümer, Erschließung)

Landkreis Göttingen Der Landrat — Fachbereich Bauen Fachdienst 60.1,

24.07.2024 (zu den Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft sowie

Landwirtschaft, bestehende Leitungstrassen, Festsetzungen,

Erschließung, Naturschutz allgemein, Lage im Landschaftsschutzgebiet,
Landschaftsbild, Waldabstand, Artenschutz, Bodenschutz,

Wasserwirtschaft)

Landesbehörde für Bergbau, Energie und Geologie, 13.06.2024 (zum
Boden, Bodenschutz, Baugrund)

Hinweise:

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen

gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung

über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde

deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die

Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist.

Scheden, den 28.02.2025 -J.,______

,a;cev`' 4re
447 MM../t

V_ / P,07/PI
''‘ 'IY'',1-7.7.;. •3

Karsten Beuermann
92...,•••> „.1,(ectb

Bürgermeister teen Gev
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Bekanntmachung

des Unterhaltungsverbandes Bode / Zorge

über die Schau der Gewässer zweiter Ordnung

Der Unterhaltungsverband Bode / Zorge führt am

Mittwoch, den 09.04.2025 und Donnerstag, den 10.04.2025

eine Verbandsschau durch.

Es werden folgende Gewässer zweiter Ordnung geschaut:

Steinaer Bach, lchte, Uffe, Wieda, Bode, Brunnenbach und Zorge

Treffpunkte der Verbandsschau:

Steinaer Bach 09.04.2025, 09:00 Uhr Steina
und lchte Glasmuseum

Uffe 09.04.2025, 11:00 Uhr Bad Sachsa
Kurhaus

Wieda 09.04.2025, 14:00 Uhr Walkenried
in Walkenried Parkplatz Ellricher

Straße

Bode und 10.04.2025, 08:30 Uhr Braunlage

Brunnenbach Großparkplatz

Zorge 10.04.2025, 11:00 Uhr Zorge
Parkplatz am ehem.

„Braunschweiger Hof"

Wieda 10.04.2025, 14:00 Uhr Wieda
nördlicher Ortseingang

Walkenried, 25.02.2025

Der Verbandsvorsteher

gez. Helmker
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Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Naturschutz und Erholungsgebiet Seeburger See

Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 10 und 11 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Naturschutz-

und Erholungsgebiet Seeburger See (Amtsbl. f. d. Landkreis Göttingen Nr. 7 vom

23.02.2006 S. 77) hat die Verbandsversammlung am 06.02.2025 folgende Haushalts-

satzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird
im Erfolgsplan in den Erträgen auf 75.200,00 €

in den Aufwendungen auf 73.200,00 €

Jahresüberschuss 2.000,00 €

im Vermögensplan in den Einzahlungen 52.300,00 €
in den Auszahlungen 52.300,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veran-

schlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000 € fest-

gesetzt.
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§ 5

Die Umlage des Zweckverbandes beträgt 31.050,00 €
und ist gem. § 9 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung wie folgt aufzubringen:

Landkreis Göttingen 15.525 00 €
Samtgemeinde Radolfshausen 7.762,50 €
Gemeinde Seeburg 4.657,50 €

Stadt Duderstadt 1.552,50 €
Samtgemeinde Gieboldehausen 1.552,50 €

§ 6

Über und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich i. S. d. § 117 Abs. 1 NKomVG,
solange sie im Einzelfall den Betrag von 1.000,00 € nicht übersteigen und im Rahmen
des Haushaltsplanes gedeckt sind.

Seeburg, 06.02.2025

Martin Bereszynski Arne Behre
Vorsitzender der Verbandsgeschäftsführer
Verbandsversammlung

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht. Die Aufsichtsbehörde hat die von der Verbandsversammlung
beschlossene Haushaltssatzung zur Kenntnis genommen. Genehmigungspflichtige
Teile enthält die Haushaltssatzung nicht.
Der Haushaltsplan liegt nach § 16 Abs. 2 NKomVG i. V. mit § 114 Abs. 2 S. 3
NKomVG vom 10.03.2025 bis einschl. 22.03.2025 bei der Samtgemeinde
Radolfshausen, Vöhreweg 10, 37136 Ebergötzen, während der Dienstzeiten zur

Einsichtnahme öffentlich aus.

Seeburg, 05.03.2025 gez. Bernd Knöchelmann

Stellvertr. Verbandsgeschäftsführer
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